
 

        
 
 
 

 

9-Loch – 2er Texas Scramble 

“Powered der GUFY-Runde” 
 

SAMSTAG, 18. April 2026 
 

Spielmodus:   2er Texas Scramble über 9-Loch für Damen und Herren 
 

Turnierplatz:  Golfclub Maria Theresia Haag; 1-9 
 

Teilnehmer:  Teilnahmeberechtigt sind Mitglieder des Golfclub Maria Theresia Haag/H. sind und über 
einen World Handicap Index (WHI) von max. 54 verfügen. MAX.72 TeilnehmerInnen! 

 

WHI-Limit: Mitglieder: 54,0 
 

Regeln:  Es wird nach den Regeln des R. & A. Golf Club of St. Andrews, den Wettspielbedingungen 
des ÖGV (Österreichischen Golfverband) und den Platzregeln des  

Golfclub Maria Theresia Haag/H. gespielt.  
      

Abschläge: Abschläge: 
Herren: Blau 54 bis 26,5  Herren: Gelb ab 26,4  Damen: Rot  
 

Preise: 1. Brutto  1. – 3. Netto 
Preise werden nur an anwesende Personen überreicht. 

Im Anschluss an die Siegerehrung findet eine Verlosung  
mit wertvollen Preisen statt! 
 

Sonderwertungen: Longest Drive & Nearest to the Pin für Damen & Herren 
 

Siegerehrung: Die Siegerehrung findet im Anschluss des Turniers statt.  
 

Stechen: Bei Schlaggleichheit entscheiden die besseren 9,6,3,1 Löcher, im Netto mit anteiliger 

Vorgabe. Sind auch diese Ergebnisse gleich, entscheidet das Los. 
 

Nenngeld: € 25,-- für Mitglieder   
  

Nennschluss: Freitag, 17. April 2026 um 13:00 Uhr  Startzeit: ab 13:30 Uhr 
  

Ende: Die Scorekarte gilt als abgegeben, wenn sie von der Wettspielleitung entgegengenommen 

wurde. Es wird dringend empfohlen, dass jeder seine Karte persönlich abgibt, um 
eventuelle Missverständnisse zu vermeiden. Das Wettspiel endet mit der Siegerehrung. 

  

Vorgabewirksam: Nein 
 

Wettspielleitung: Matthew Webb, Josef Baldinger, Franz Kallinger 

Platzrichter:   Franz Kallinger, Josef Baldinger, Matthew Webb 

 

Im Anschluss an das Turnier ist für ihr leibliches Wohl  
dank der GUFY- Runde gesorgt! 

 
 
 
 
 



 

Die Wettspielleitung behält sich das Recht vor, Ausschreibungspunkte zu verändern. 

 
Erklärung zum 2-er Texas Scramble: 

Texas Scramble ist ein Teamspiel auf Zählwettspielbasis. Die Vorgabe ist gewichtet und wird wie folgt berechnet: 

0,8 der niedrigeren Spvg. und 0,2 der höheren Spvg. (3/4 Vorgabe). 

Beide Spieler schlagen ab, dann entscheiden sie, welcher Ball am besten liegt. Der andere Ball wird aufgehoben 

und innerhalb einer Schlägerlänge rund um den ausgewählten Spielball - nicht näher zum Loch - gelegt. Beide 

Spieler schlagen nun ihren Ball aus dieser Position, danach wählen sie wieder den Ball in der besten Lage aus und 

legen den anderen Ball innerhalb einer Schlägerlänge usw..  

Befindet sich der gewählte Ball in einem Hindernis oder im Rough, muss auch der andere Ball von dort gespielt 

werden. Am Green muss der Ball innerhalb 10 cm vom gewählten Ball gelegt und dann geputtet werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informationen zur Datenschutz-Grundverordnung Österreich: 
I. 

Durch Ihre Teilnahme an diesem Wettspiel erklären Sie sich mit den für den Golfsport erlassenen 

Wettspielbedingungen durch den Europ. Golf-Verband, den Österr. Golf-Verband, des Golf-Landesverbandes, des 
R&A St. Andrews und des jeweiligen Austragungsclubs ausdrücklich einverstanden (DSVGO Art.22 Abs.1 und 4.) 

 
II. Durch Ihre Anmeldung stimmen Sie zu, dass Ihre persönlichen sowie vereins-/golfspezifischen Daten, Fotos und 

Videos zum Zwecke der Wettspielorganisation, Kommunikation über Veranstaltungen, Veröffentlichungen auf der 

Club Homepage, Facebook, Clubzeitung Fore und sonstigen Leistungen des Vereins, des Österr. Golf-Verbands und 
unserer Partner verwendet werden können. 

 
III. 

Durch Ihre Anmeldung stimmen Sie zu, dass Ihre persönlichen Daten sowie vereins-/golfspezifische Daten zum 

Zwecke der Wettspielorganisation an von uns ermächtigte Dritte in Drittländern weitergegeben und durch diese 
verarbeitet werden können. Die Übermittlung erfolgt auf Grundlage internationaler Regulativen und 

Vereinbarungen im Golfsport  (z.B. ausländischen Turniernennungen, Wettspielergebnissen, u.Ä.) bzw. von z.B. 
notwendiger Weitergaben von Stammvorgaben usw. sowie gem. Angemessenheitsbeschluss nach DSGVO Art. 4. 

 
 

 

 


